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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1989

Norm

ABGB §1220

Rechtssatz

Auch derjenige, der nur ein Arbeitseinkommen bezieht, ist jedenfalls dann zur Bestellung eines Heiratsgutes

verp5ichtet, wenn dadurch sein anständiger Unterhalt und der Unterhalt der Personen, für die er unterhaltsp5ichtig

ist, nicht gemindert wird.
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